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lhre WahtprÜfungsbeschwerde vom 31. August 2022

gegen den Besch[uss des Deutschen Bundestages

vom 7. luli 7022 -WP 934/zL -

Sehr geehrter Herr 0pett,

ats Berichterstatter im vorgenannten Verfahren möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die von

thnen erhobene Wahtprüfungsbeschwerde mange[s Zutässigkeit keine Aussicht auf ErfoLg haben

dürfte. Sie dürften nicht hinreichend dargetegt haben, dass der Beschluss des Deutschen Bundes-

tages in formetter oder in materiel.l.-rechtl.icher Hinsicht zu beanstanden ist'

1. Gemäß § 48 Abs. 1 Hal.bsatz 2, §23Abs. 1 Satz 2 BVerfGG sind Anträge, die das Verfahren eintei-

ten, zu begründen; dle erforderLichen Beweismittetsind anzugeben, Die attgemeinen Anforde-

rungen an verfahrenseinteitende Anträge gemäß § 25 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG getten hierbei auch

fürWahtprüfungsbeschwerden (vg[, BVerfGEl22,3O4<307>',146,327 <340f . Rn.57>)' Notwen-

ciig ist eirre hirrreicherrci ;u[,>iariiiierie unc äus sici-i neiaus veistancjlicire Darlegung eines Sach-

verhatts, aus dem erkennbar ist, worin ein WahtfehLer Liegen soLtund - soweit nicht Ledigl"ich eine

subjektive Rechtsvertetzung gerügt wird - we[cher EinfLuss auf die Mandatsverteltung diesem

FehLer zukommen konnte (vgl.. BVerfGE 40, 11 <30r; 48,271 <276>',58, 175 <175>; 122,304

<308>; t3O,ZlZ<ZZ3>',t56,224<236Rn.36>).DiebLoßeAndeutungderMögtichkeitvonWahL-

fehtern oder die Außerung einer dahlngehenden, nicht bel.egten Vermutung genÜgen nicht (vgL.

BVerfGE 40, 11 .31r; 146,327 <341 Rn. 37>). Zur erforderlichen BegrÜndung einer WahiprÜ-

fungsbeschwerde gehört zudem eine Auseinandersetzung mit den GrÜnden der vorzutegenden

oder zumindest ihrem wesenttichen lnhaLt nach wiederzugebenden Bundestagsentscheidung,

die angegriffen wird (vgt. BVerfGE 156, 224<237 f. Rn.37ff.> m.w.N.). Die Substantiietungsan-

forderungen beinhatten weiter, dass derverfassungsrechtLiche Bezug unter RÜckgriff auf die vom

Bundesverfassungsgericht entwickelten Maßstäbe herzustelten ist. Eine WahtprÜfungsbe-
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schwerde muss sich daher mit der einsch[ägigen verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung ausei-

nandersetzen (vgt. BVerfGE 146,327 <343fI. Rn.42, 44f .>',156,224 <238 Rn. 39>). Die Wahtprü-

fungsbeschwerde muss innerhatb der Beschwerdefrist von zwei Monaten nach der Beschtussfas-

sung des Deutschen Bundestages begründetwerden (vgt. § 48 Abs. 1 Halbsatz 2 BVerfGG). Dabei

handett es sich um eine Ausschlussfrist (vgt. BVerfGE 58,772 <772->).

2. Diesen Anforderungen dürfte lhre Beschwerde nicht gerecht werden.

5ie dürften nicht substantiiert dargelegt haben, dass der angegriffene BeschLuss des Deutschen

Bundestages in formeller oder materiell-rechtticher Hinsicht zu beanstanden wäre. Soweit Sie

insbesondere geltend mathen, das dem Wahlgrundsatz der Unmittetbarkeit durch das Wahtrecht

nicht Rechnung Eetragen werde, dürfte es an einer Auseinandersetzung mit der verfassungsge-

ri chttichen Rechtsp rechung zu d iesem Wa hlgru ndsatz fe h Len.

lch gebe lhnen Getegenheit, zu überdenken, ob 5ie das Verfahren fortführen oder die WahLprü-

fungsbeschwerde zurücknehmen möchten. lhrerAntwort sehe ich innerhatb von zwei Wochen ab

Erha [t d ieses Schreibens entgegen.

M it freundlichen Grüßen

Peter Mü[[er

Richter des Bundesverfassu ngsgerichts

BegLaubigt
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Hinweis: Personenbezogene Daten, die uns im Zusammenhang mit der Durchfuhrung von gerichtlichen Verfahren bzw.
derBearbeitungvonJustizverwaLtungsangeLegenheitenübeimitteltwerden,werdenvonunsausschtießtichzurWahr-
nehmungunsererAufgabenbzw.zurErfülLungunsererrechtLichenVerpftichtungenveraibeitet.RechtsqrundLaqensind
Art.6Abs.15atz1Lit.eDSGV0i.V.m.§3BDSG,Art.6Abs.lSatzllit.cDSGV0unddiejeweiLseinschlägigenVerfahrens-
vorschtiften des BVedGG. Unsete ausfühtlichen lnformationen zum Datensrhutz in qerichtLichen Veffahren und lustiz-
velwaltungsangetegenheiten finden Sie auf unserer lnternetseite www.bundesverfassungsgericht.de unter dem [4e-
nÜpunkt,,Ve[fahten". Auf Wunsch senden wir lhnen diese lnformationen auch in Paprerform zu.
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